
Schädlingsprävention, -monitoring und 
Schädlingsbekämpfung in Lebensmittelbetrieben

Aus Sicht der Amtlichen Lebensmittelüberwachung
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I.

Quelle: Mehrjähriger Nationaler Kontrollplan des Bundes

Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärbehörden
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I.

Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärbehörden

Sächsisches Staatsministerium 

für Soziales und 

Gesellschaftlichen 

Zusammenhalt [SMS]

Landesdirektion 

Sachsen [LDS]

Landesuntersuchungsanstalt 

Sachsen [LUA]

Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärämter 

der 10 Landkreise und 3 kreisfreien Städte

Schutz der Gesundheit des Verbrauchers 

Schutz vor Irreführung und Täuschung

Überwachung von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, 
Lebensmittelkontaktmaterialien, Tabakerzeugnissen

Tiergesundheit/Tierschutz/Tierarzneimittel
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LDS – „Wer wir sind. Was wir tun.“
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I.

❙ Mittelbehörde - verortet zwischen Staatsministerien und kommunaler Ebene

❙ Koordination und Bündelung der Fachaufgaben von A=Arbeitsschutz bis 
Z=Zuverlässigkeitsprüfungen im Luftverkehr

❙ 6 Abteilungen

❙ Abteilung 1: Aus- und Fortbildung, Recht, Informations- und Kommunikationstechnologie,….

❙ Abteilung 2: Öffentliches Gesundheitswesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit/Tierschutz, Öffentliche Sicherheit, 
Glücksspiel, Geldwäsche, Pharmazie, Katastrophenschutz,….

❙ Abteilung 3: Baurecht, Denkmalschutz, Gewerbe- und Handwerksrecht, Wirtschaftsförderung, Luftverkehr, Binnenschifffahrt,…

❙ Abteilung 4: Oberflächenwasser, Hochwasserschutz, Abfall, Bodenschutz, Immissionsschutz, Naturschutz, Bergbau,….

❙ Abteilung 5: Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Gefahr-/Biostoffe, Strahlenschutz, Baustellen, Sprengstoff, Marktüberwachung,….

❙ Abteilung 6: Asyl und Ausländerrecht

❙ Eigene Zuständigkeiten (z. B. bestimmte Zulassungen, Genehmigungen, Erteilung von 
Erlaubnissen, Kontrollaufgaben), Fachaufsicht über kommunale Ebene

❙ Weitere Informationen zur Behörde: www.lds.sachsen.de

http://www.lds.sachsen.de/
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Allgemeine Rechtsgrundlagen der 
Lebensmittelüberwachung
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II.

❙ EU-Verordnung zu Grundsätzen und Anforderungen des Lebensmittelrechts, Verfahren der 
Lebensmittelsicherheit – Verordnung (EG) Nr. 178/2002

❙ EU-Verordnung über amtliche Kontrollen – Verordnung (EU) Nr. 2017/625

❙ EU-Marktüberwachungsverordnung – Verordnung (EU) Nr. 2019/1020

❙ Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)

❙ Tabakerzeugnisgesetz / Weingesetz

❙ Allgemeine Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AVV RÜb)

❙ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen (SächsGDG)

❙ Sächsisches Ausführungsgesetz zu Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie
Tabakerzeugnisgesetz (SächsAGLFGB)

❙ Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten auf die oberen 
Lebensmittelüberwachungsbehörden (SächsLMÜZuVO)
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Verantwortung des Lebensmittelunternehmers

22.03.2025 Grünauer Tagung – Annett Fiedler8

II.

❙ Hauptverantwortung liegt beim Lebensmittelunternehmer 1, 2 – für:

❙ Befolgung des Lebensmittelrechts

❙ Überprüfung der Anforderungen – Kontrolle, Probenahme, Untersuchungen, ……

❙ Sorgfaltspflicht  - Vermeidung von unnötigen Risiken und Schäden für andere

❙ Lebensmittelsicherheit – Betrachtung Fremdkörper, Kontaminanten, Rückstände, ….

❙ Lebensmittelhygiene – Treffen von Hygienemaßnahmen, Vermeidung „nachteilige 
Beeinflussung“, Aufrechterhalten der Kühlkette, ….

❙ Haftung bei Verstößen – zivil- oder strafrechtlich

1: Art. 17 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002
2: Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004

Selbst ist 
der LMU?Freiheit zur Herstellung, Bewerbung oder Vermarktung 

von Lebensmitteln OHNE besondere Anmeldung oder 
Erlaubnis (Art. 12 GG)
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Rechtsgrundlagen Schädlingsmonitoring /-bekämpfung
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II.

❙ Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

„Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, müssen so angelegt, konzipiert, 
gebaut, gelegen und bemessen sein, dass […] gute Lebensmittelhygiene, einschließlich Schutz gegen 
Kontaminationen und insbesondere Schädlingsbekämpfung, gewährleistet ist […]“ 1

„Fenster und andere Öffnungen müssen […] soweit sie nach außen öffnen können […] 
erforderlichenfalls mit Insektengittern versehen sein“ 2

„Es sind geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen.“ 3

„Abfallsammelräume müssen so konzipiert und geführt werden, dass sie sauber und 
erforderlichenfalls frei von Tieren und Schädlingen gehalten werden können.“ 4

Artikel 3 und Artikel 4 in Verbindung mit Anhang II

1 Kapitel I Nr. 2c 
2 Kapitel II Nr. 1d 
3 Kapitel IX Nr. 4
4 Kapitel VI Nr. 3
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II.

❙ Bekanntmachung 2022/C 355/01 zur Umsetzung von Managementsystemen für 
Lebensmittelsicherheit unter Berücksichtigung von guter Hygienepraxis und auf die HACCP-
Grundsätze gestützten Verfahren

Rechtsgrundlagen Schädlingsmonitoring /-bekämpfung
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II.

❙ Bekanntmachung 2022/C 355/01 zur Umsetzung von Managementsystemen für 
Lebensmittelsicherheit unter Berücksichtigung von guter Hygienepraxis und auf die HACCP-
Grundsätze gestützten Verfahren

Rechtsgrundlagen Schädlingsmonitoring /-bekämpfung



| |22.03.2025 Grünauer Tagung – Annett Fiedler12

II.

❙ Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV)

„Lebensmittel dürfen nur so hergestellt, behandelt oder in den Verkehr gebracht werden, dass sie 
bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt der Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung 
nicht ausgesetzt sind.“

„Nachteilige Beeinflussung: eine ekelerregende oder sonstige Beeinträchtigung der einwandfreien 
hygienischen Beschaffenheit von Lebensmitteln, wie durch […] Gerüche, tierische Schädlinge, […] 
tierische Ausscheidungen, […] Biozid-Produkte oder ungeeignete Behandlungs- und 
Zubereitungsverfahren.“

Rechtsgrundlagen Schädlingsmonitoring /-bekämpfung
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II.

❙ Infektionsschutzgesetz

„Gesundheitsschädling: ein Tier, durch das Krankheitserreger auf Menschen übertragen werden 
können“

„Wenn Gesundheitsschädlinge festgestellt werden und die Gefahr begründet ist, dass durch sie 
Krankheitserreger verbreitet werden, so hat die zuständige Behörde die zu ihrer Bekämpfung 
erforderlichen Maßnahmen anzuordnen. Die Bekämpfung umfasst Maßnahmen gegen das 
Auftreten, die Vermehrung und Verbreitung sowie zur Vernichtung von Gesundheitsschädlingen.“

„Zum Schutz des Menschen vor übertragbaren Krankheiten dürfen bei behördlich angeordneten 
Maßnahmen zur 
• Desinfektion und
• Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen, Krätzmilben oder Kopfläusen
nur Mittel und Verfahren verwendet werden, die von der zuständigen Bundesoberbehörde (RKI) 
anerkannt worden sind.“

Rechtsgrundlagen Schädlingsmonitoring /-bekämpfung
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III.

❙ DIN 10523 „Lebensmittelhygiene – Schädlingsbekämpfung im Lebensmittelbereich“

❙ DIN EN 16636 „Schädlingsbekämpfungsdienstleistungen - Anforderungen und Kompetenzen“

❙ Zertifizierungen: IFS, BRC, GlobalGAP, Bio, QS, ISO 22000, FSSC 22000, …..

❙ Leitlinien für eine gute Hygiene-/Verfahrenspraxis der einzelnen Lebensmittelbranchen

❙ Technische Regeln Gefahrstoffe (TRGS), Biozid-Recht, Gefahrstoffe, Tierschutz,….

Links:

Zertifizierungen: https://www.ifs-certification.com/de/ ; https://www.q-s.de/

Leitlinien – Übersicht: https://www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/sicherheit/hygiene

Weiterführende Vorgaben

https://www.ifs-certification.com/de/
https://www.q-s.de/
https://www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/sicherheit/hygiene
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Ein funktionierendes Schädlingsmanagement gehört zum 
Basishygieneanforderungsprofil eines Lebensmittelunternehmers!

Stellt ein Lebensmittelunternehmer Schädlingsbefall fest, so hat er

zu reagieren, 

zu organisieren, 

zu kontrollieren.

Schädlingsprävention
 Maßnahmen der Vorbeugung gegen 

Eindringen oder Einnisten 
(Wareneingang/ Bauhülle/ Öffnungen)

 Reinigung, Abfallbeseitigung – Entzug der 
Nahrungsgrundlagen

 Geschultes Betriebspersonal

Schädlingsmonitoring
 Gefährdungsbeurteilung
 Überwachung – Feststellung zum 

Vorhandensein und Ausmaß eines 
Schädlingsbefalls

 Dokumentation

Schädlingsbekämpfung
 Befallsermittlung
 Maßnahmen zur Beseitigung / Tilgung
 Ermittlung der Ursachen – Korrektur und Anpassung 

von Präventions-/Monitoringmaßnahmen
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Link:

https://www.laves.niedersachsen.de/startseite/tiere/schadlingsbekampfung/futtermittel_und_lebensmitteluberwachung/schaedlingsbekae

mpfung-im-lebensmittelbereich-123954.html

https://www.laves.niedersachsen.de/startseite/tiere/schadlingsbekampfung/futtermittel_und_lebensmitteluberwachung/schaedlingsbekaempfung-im-lebensmittelbereich-123954.html
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Amtliche Kontrolle – Bewertung und Maßnahmen
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IV.

❙ Allgemeine Vorschrift Rahmen-Überwachung (AVVRüb)

„Betriebe sind in Risikokategorien einzustufen. Innerhalb jeder Risikokategorie kann für einen 
Lebensmittelbetrieb eine festgelegte minimale und maximale Risikoklasse ermittelt werden. Die 
Risikoklasse, in die ein Lebensmittelbetrieb eingestuft wird, ergibt sich aus seiner individuellen 
Beurteilung.“

„Die Einstufung ist von der zuständigen Behörde für jeden Betrieb zu dokumentieren und 
fortzuschreiben.“

„Die zuständige Behörde wendet ein risikobasiertes Beurteilungssystem an.“

„Für die Regelkontrollfrequenzen ist eine Spanne von mindestens wöchentlich bis längstens 
dreijährlich festzulegen. Hinzu kommen zusätzliche anlassbezogene Kontrollen.“
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Amtliche Kontrolle – Bewertung und Maßnahmen
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IV.

❙ Allgemeine Vorschrift Rahmen-Überwachung (AVVRüb)

Geflügel-
schlachtbetrieb:
RK1

Molkerei: RK3

Fleischerei: RK3
..mit 
Schlachthaus –
RK2

Brauerei/ 
Gaststätte: RK4

Bäckerei: RK5
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Amtliche Kontrolle – Bewertung und Maßnahmen
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IV.

❙ Sächsischer Leitfaden zur Risikobeurteilung

Kontrollinhalte – je nach Betriebsart und Betriebsgröße!
 Umfang – welche Schädlinge, Intervall

 Kontroll-/Lage-/Köder-/Fallenplan

 Eignung der Mittel – keine Kontaminationsgefahr

 eingesetzte Mittel – Produktinfos, 

Sicherheitsdatenblätter, Sachkunde

 Dokumentation – Trendanalyse bei Befall

 Berücksichtigung Betriebshygiene

 Berücksichtigung Verhalten Betrieb

 Berücksichtigung Maßnahmen Betrieb 

(Ausbringen eigener Fallen o.ä.)

 Auswertung mit Betrieb (mündl., elektr.)

 BuD – Gefahrenanalyse 

vorhanden und plausibel

 Schlagfalle – Sachkunde 

gemäß TierSchG

„privat versus gewerblich“
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Amtliche Kontrolle – Bewertung und Maßnahmen
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IV.

❙ Einstufung Befall – Maßnahmen der Behörde

❙ Potential der Gesundheitsgefahr – Art. 14 Abs. 2 a) der Verordnung (EG) Nr. 178/2002

Schnellwarnung / Rücknahme / Rückruf / Information der Öffentlichkeit / ggf. Strafverfahren

❙ unsicher/zum Verzehr nicht geeignet – Art. 14 Abs. 2 b) der Verordnung (EG) Nr. 178/2002

Inverkehrbringungsverbot / Rücknahme / Bußgeldverfahren / Anordnungen R&D

❙ Täuschung, potentielle Ekelerregung/ Widerwillen  - § 11 Abs. 2 Nr. 1 LFGB      

Inverkehrbringungsverbot / Rücknahme / Bußgeldverfahren / Anordnungen R&D

❙ Hygienemängel und –verstöße bei Lagerung, Herstellung oder Vertrieb - § 3 LMHV

Information der Öffentlichkeit (§ 40 Abs. 1 a LFGB) / Bußgeldverfahren / Anordnung R&D

❙ Nachteilige Beeinflussung - § 3 LMHV               Auflagen Kontrollbericht / Anordnung R&D

R&D – Reinigung und Desinfektion
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Amtliche Kontrolle – Bewertung und Maßnahmen
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IV.

❙ Information der Öffentlichkeit - § 40 Abs. 1 a Nr. 3 LFGB

Verstoß in nicht nur unerheblichem Ausmaß und Bußgeld von mindestens 350€ erwartet

Links:
https://www.verbraucherschutz.sachsen.de/gesundheitlicher-verbraucherschutz-3990.html
https://apps.gesunde.sachsen.de/lebensmittel.php

https://www.verbraucherschutz.sachsen.de/gesundheitlicher-verbraucherschutz-3990.html
https://apps.gesunde.sachsen.de/lebensmittel.php
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IV.
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Kontrollprogramm Großbäckereien
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IV.

❙ 2017 - Gemeinsame Projektgruppe "Vernetzung Kontrolleinheiten" der Arbeitsgruppen der 
Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz – Kontrollschwerpunkt „Großbäckereien“

❙ Sachsen übernimmt Federführung für Themenschwerpunkt Großbäckereien

❙ Betrachtung der Schwerpunkte: Hygienic design von Bäckereimaschinen, Schädlingsmonitoring
und Schädlingsbekämpfung

❙ Teilnehmende Bundesländer: BW, BY, NI, NW, SN (mit Kontrollen und Auswertung); bei der 
Vorbereitung und den Workshops auch HB, HE, SH, ST

❙ 29 Kontrollen in Großbäckereien oder Bäckereien mit mind. 10 Filialen oder anderen 
Empfängern

Erfahrungsaustausch
Workshops & 
Arbeitstreffen

Austausch 
& 

Festlegung 
Kontroll-

programm

Durch-
führung 

der 
Kontrollen

Auswertung
Abschluss-

bericht
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Kontrollprogramm Großbäckereien
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IV.
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Kontrollprogramm Großbäckereien
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IV.

❙ Ergebnisse Schädlingsmonitoring

„Alle Betriebe haben zur Prävention ein Schädlingsmonitoring, aber Käfer zu selten überprüft.“

„ungeeignete, zu wenige oder zu viele Köderstandorte wurde selten festgestellt“ 

„Potential gibt es bei den fehlenden Bewertungsgrenzen“

„Kenntnisnahme der Monitoringverfahren durch Betriebsverantwortliche nicht immer 
gewährleistet“

❙ Ergebnisse Schädlingsbefall

„Bei mehr als 73 % kein Schädlingsbefall festzustellen.“

„Etwa 26 % mit Feststellung mehrerer Schädlinge –
Potential zur Verbesserung der GHP-Maßnahmen.“
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Kontrollprogramm Großbäckereien
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IV.

❙ Ergebnisse Schädlingsbekämpfung

„Potential bei den Unterlagen bzw. der Dokumentation, der 
Risikobewertung“

„Maßnahmen durch Betrieb (Hygiene, Personalschulung)“

„zu häufig Bedarfsunabhängige Dauerbeköderung ohne 
Begründung“

„Einhaltung Normvorgaben dringend notwendig“

Bekämpfungsziel:

FAZIT:

Zugänglichkeit –
Reinigungsfähigkeit –

Sauberkeit – Schädlingsbefall 
bedingen einander
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IV.

Beispiele
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„Gemeinsam sind wir stark.“
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V.

ZLR 4/2020

Erkenntnisse:

❙ Werkzeugkoffer verschiedener Methoden

❙ Qualifikation (Biologie der Schädlinge, Nahrungsspezifika)

❙ Visuelle (sensorische) Kontrollpunkte im Betrieb ergänzen

❙ Randbedingungen des Betriebs berücksichtigen
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„Gemeinsam sind wir stark.“
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V.

Lebensmittel-
unternehmer

Schädlings-
bekämpfer

Lebensmittel-
überwachung

Schädlinge

Sichere 
Lebensmittel

Wie?
Verantwortung
Kommunikation

Zusammenarbeit / Miteinander
Kompetenz
Lösungen

Ziel & Ergebnis

Whistleblower
(EU-Verordnung (EU) 2017/625, 
Hinweisgeberschutzgesetz)

Hinweisgebermeldestellen:

SN: https://www.sms.sachsen.de/hinweisgeberschutzgesetz-9305.html

Bund: https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/MeldestelledesBundes_node.html

https://www.sms.sachsen.de/hinweisgeberschutzgesetz-9305.html
https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/MeldestelledesBundes_node.html
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„Wenn man alle Gesetze studieren sollte, 
so hätte man gar keine Zeit, sie zu übertreten.“

J.W. von Goethe

FRAGEN

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.sidi.uzh.ch/index/fragen.jpg&imgrefurl=http://www.sidi.uzh.ch/&usg=__rOOGw1cdITzsG41t-nIOUCm_R6k=&h=346&w=346&sz=33&hl=de&start=76&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=3cPx1f5RPbDu9M:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images?q%3DFragen%2BBild%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1

